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Zusammenfassung: Der Beitrag befasst sich mit dem Problem der Alterssicherung vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung. Zunachst wird auf die Bedeutung der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV)
und Mdglichkeiten ihrer Stabilisierung hingewiesen. Um eine lebensstandardsichernde und auskémmliche
Rente zu gewahrleisten, kommt der betrieblichen Altersversorgung (bAV) allerdings eine wachsende Bedeutung
zu. Es wird argumentiert, dass hier die kapitalgedeckte Finanzierung sinnvoll ist, wahrend es in der GRV bei der
Umlagefinanzierung bleiben muss. Im Weiteren wird auf die durch das Betriebsrentenstarkungsgesetz 2018
ermdglichten Sozialpartnermodelle (SPM) eingegangen. In deren Rahmen wurde in der bAV eine vierte Zusa-
geart, die reine Beitragszusage, ermdglicht. Nach einer Darlegung der Systematik von SPM und ersten Erfah-
rungen mit diesen Modellen werden abschlieBend einige noch bestehende Probleme hinsichtlich der ge-
wiinschten Verbreiterung von SPM diskutiert.

Summary: The paper deals with the problem of old-age provision against the background of demographic
development. First, it points out the importance of the statutory pension insurance (GRV) and ways to stabilize it.
However, in order to guarantee an adequate pension with a high standard of living, company pension schemes
are becoming increasingly important. It is argued that capital funding makes sense here, while pay-as-you-go
financing must be maintained in the GRV. The paper also discusses the social partner models (SPM) made
possible by the Betriebsrentenstarkungsgesetz (Occupational Pension Strengthening Act) from 2018. In this
context, a fourth type of commitment, the pure contribution commitments, was made possible in company
pension schemes. Following a description of the SPM-system and initial experience with these models, the paper
concludes with a discussion of some of the problems that still exist with regard to the desired expansion of SPM.
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I Einleitung

Seit Jahren ist Hohe, Dauer und Finanzierung der Alterssicherung vor dem Hintergrund der
demografischen Entwicklung Gegenstand kontroverser Debatten. Klar ist, dass zumindest bis
Ende der 2030er-Jahre kontinuierlich immer mehr Rentenbezieher*innen immer weniger Bei-
tragszahler*innen gegeniiberstehen. Nach den Ergebnissen der letzten, 15. koordinierten Bevsl-
kerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes vom Dezember 2022" wird der Alten-
quotient, also das Verhiltnis zwischen Personen im Renten- und im Erwerbsalter, nach derzeitigen
Erkenntnissen bis 2038 noch besonders steil ansteigen. Heute kommen 32 Personen ab 67 Jahre
auf 100 im Alter von 20 bis 66 Jahren. Dieser Quotient wird bis etwa 2040 in allen berechneten

Varianten weiter auf 41 bis 46 zunehmen und 2070 zwischen 39 und 56 liegen.

Umstritten ist, wie und fiir wen unter diesen sich dndernden Rahmenbedingungen eine lebens-
standardsichernde Rente gewihrleistet werden kann, und welche Bedeutung die drei Siulen der
Altersversorgung — gesetzliche, betriebliche und private — in Zukunft haben, wie sie finanziert und
staatlich gefordert werden.

Aus Sicht der Gewerkschaften muss die umlagefinanzierte, auf dem Generationenprinzip beru-
hende gesetzliche Rente (GRV) auch in Zukunft eine ebenso umfassende wie sichere finanzielle
Absicherung der sozialen Risiken im Alter und bei Invaliditit sowie den Hinterbliebenenschutz
sicherstellen. Um eine lebensstandardsichernde und auskommliche Rente zu gewihrleisten,
kommt der betrieblichen Altersversorgung (bAV) allerdings eine wachsende Bedeutung zu. Im
Unterschied zur privaten Altersversorgung sind hier grundsitzlich auch die Arbeitgeber hin-
sichtlich der Finanzierung mit im Boot. Aus diesem Grund haben sich auch die Gewerkschaften
fiir eine Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die bAVund gegen einen Ausbau der privaten
Altersvorsorge (pAV) eingesetzt. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kam auch die Mehrheit der
von der Bundesregierung Ende 2022 eingesetzte , Fokusgruppe private Altersvorsorge, die Mitte
Juli 2023 ihren Abschlussbericht vorstellte. Sie zog den Schluss, ,in erster Linie die gesetzliche
Rente zu stirken. Auch die durch den Fachdialog der Bundesregierung angestrebte Stirkung der
DAV sei zu berticksichtigen, einschlieftlich einer verbesserten Geringverdienerforderung. Daher
wird von diesen Mitgliedern der Fokusgruppe ein staatliches Angebot in der 3. Siule kritisch
gesehen, teilweise auch unter Verweis auf die begrenzten staatlichen Ressourcen, die implizite
Staatsgarantie, den Erfiillungsaufwand fiir Arbeitgeber und die nicht-parititische Finanzierung
der pAV.“> Im Zuge der Niedrigzinsphase war die bAV stark unter Druck geraten; ihr Verbrei-
tungsgrad stagnierte seit lingerem bei rund 55 Prozent der Beschiftigten.

Mit dem bereits 2018 in Kraft getretenen Betriebsrentenstirkungsgesetz hatte der Gesetzgeber auf
diese Entwicklung reagiert und als neue Zusageart die ,reine Beitragszusage“ (rBZ) im Rahmen
von sogenannten ,Sozialpartnermodellen“ (SPM) ins Betriebsrentenrecht eingefiihrt. Hierdurch
sollen Betriebsrentenzusagen fiir Unternehmen erleichtert und gleichzeitig die Chancen auf hé-
here Betriebsrenten fiir Beschiftigte verbessert werden. Ginzlich neu an dem Konzept der SPM ist
die gesetzliche Verpflichtung, dass sich die Tarifvertragsparteien an der Durchfithrung und
Steuerung des SPM beteiligen und sie so sozialpartnerschaftlich gestalten miissen. Damit wurde

1 Vgl. 15. koordinierte Bevélkerungsvorausberechnung - Statistisches Bundesamt (destatis.de).

2 Fokusgruppe private Altersvorsorge ¢/o Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.) (2023), Rz. 131.
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die bAV um einen weitreichenden Aspekt demokratischer Legitimitit erweitert. Andererseits er-
folgte mit der rBZ aber auch eine Verlagerung des Risikos auf die Beschiftigten und ihre Ge-
werkschaften, denn SPM sehen keine Haftung des Arbeitgebers vor. Als Ausgleich dafiir kénnen
sie nur durch oder aufgrund eines Tarifvertrages abgeschlossen werden, sie sind also nur tarif-
exklusiv moglich.

Auf diese Weise soll eine neue Dynamik hinsichtlich einer weiteren Verbreitung der bAV insbe-
sondere im Niedriglohnbereich, in kleinen und mittelgrofen Unternehmen (sog. KMU) und bei
Frauen entstehen. Hierzu heifdt es im Gesetzentwurf ausdriicklich: ,Besonders in kleinen Un-
ternehmen und bei Beschiftigten mit niedrigem Einkommen besteht noch erhebliches Verbrei-
tungspotential fiir die betriebliche Altersversorgung. [...] sind weitere Anstrengungen und neue
Wege notwendig, um eine mdglichst hohe Abdeckung der betrieblichen Altersversorgung und
damit ein hoheres Versorgungsniveau durch zusitzliche Altersvorsorge zu erreichen.*?

Dieser Beitrag beleuchtet neben der grundsitzlichen Frage von Potentialen und Grenzen von
Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren die Systematik der neuen sozialpartnerschaftlich gestal-
teten Altersversorgung durch SPM und die Rollen der Sozialpartner.

2 Umlagefinanzierung versus Kapitaldeckung - Potenziale und Grenzen
2.1 Die aktuelle Lage

Mit Blick auf die gesetzliche Rente ist derzeit von einem stabilen Beitragssatz zur GRV bis 2027 in
Hohe von 18,6 Prozent auszugehen, der je zur Hélfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer*innen
getragen wird. Danach wird er nach derzeitiger Planung leicht ansteigen: Bis 2030 voraussichtlich
auf 20,2 Prozent, bis 2037 auf 21,1 Prozent. Wihrend der Beitragssatz steigt, wird das Rentenni-
veau bzw. das ,Sicherungsniveau vor Steuern® von derzeit 48,1 Prozent auf 45 Prozent im Jahr
2037 fallen.* Allerdings wurde im Koalitionsvertrag 2021—2025 der Ampel-Koalition festgehalten,
dass die gesetzliche Rente gestirkt und das Mindestrentenniveau von 48 Prozent dauerhaft ge-
sichert werden soll. Dies setzt die Bundesregierung nun im sog. Rentenpaket IT um.

Dass dies kein einfaches Unterfangen sein wird, hat der Bundesrechnungshof kiirzlich in einem
Gutachten festgehalten: ,Ein dauerhaftes Mindestrentenniveau von 48 Prozent im Vergleich zur
derzeit gesetzlich angelegten allmihlichen Reduktion des Rentenniveaus auf 44,9 Prozentim Jahr
2036 wird auf jeden Fall eine enorme Finanzierungsliicke zur Folge haben. Dies gilt unabhingig
davon, wie die Regelung zum Mindestrentenniveau im Detail ausgestaltet wird.“> Der Bundes-
rechnungshof geht allein fiir den Zeitraum 2026 bis 2036 von zusitzlichen Stabilisierungskosten
von jihrlich rund 20 Mrd. Euro bzw. iiber den gesamten Zeitraum gerechnet von 235 Mrd. Euro
aus, die zusitzlich von Beitragszahlenden und dem Bund aufgebracht werden miissten.

3 Deutscher Bundestag (2017), S. 31.
4 Vgl. Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales (2023), Ubersicht B 8, S. 38.

5  Bundesrechnungshof (2023), S. 16.
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Hierbei ist zu betonen, dass es bei den genannten Summen nur um die Verhinderung eines
Absinkens des Rentenniveaus auf unter 48 Prozent geht. Von einer auch von den Gewerkschaften
geforderten Steigerung des Sicherungsniveaus auf ein annihernd lebensstandardsicherndes Ni-
veau, das nach tiblicher politischer Definition mit zumindest rund 53 Prozent angenommen wird
und welches es auch noch bis zur Jahrtausendwende gab, ist man dann immer noch weit entfernt.

Auch sollte hier der Verstindlichkeit halber erwihnt werden, dass sich das Rentenniveau entgegen
weit verbreiteter Ansicht nicht auf das Einkommen vor Renteneintritt, sondern vielmehr auf die
erworbenen Entgeltpositionen im gesamten Erwerbsleben, also erwerbslebensdurchschnittlich
bezieht.

Klar ist, dass die Finanzierung der Rente vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und
des damit verbundenen Anstiegs eines sich verschlechternden Verhiltnisses von Beitragszah-
lenden zu Rentner*innen (Anstieg des Altenquotienten) eine gesamtgesellschaftliche Heraus-
forderung darstellt. Diese liefe sich jedoch solidarisch meistern, wenn der Beitragssatz in der GRV
moderat angehoben wiirde und der Ausbau der bAV vorankime. Bereits mit einem Beitrags-
satzpunkt (Wert aktuell: rund 18 Mrd. Euro) kénnte das Rentenniveau um zwei Prozentpunkte
erhoht werden. Um auch unter Gerechtigkeitsaspekten zu einer dauerhaft tragfihigen Losung zu
kommen, sollte die gesetzliche Rente jedoch perspektivisch zu einer Erwerbstitigenversicherung
fortentwickelt werden, in die alle Erwerbstitigen, vor allem auch die Selbststindigen einzahlen.
Weiterhin sollte der Kreis der Beitragszahler*innen durch Einwanderung in sozialversicherte
Erwerbsarbeit und durch Ausweitung der Frauenerwerbstitigkeit vergroflert werden. So liefle sich
die bewihrte umlagefinanzierte, nicht von Schwankungen und Entwicklungen der internationalen
Kapitalmirkte abhingige gesetzliche Rente auch unter schwierigeren demografischen Bedin-
gungen sichern und erhalten.®

2.2 Wo Kapitaldeckung keinen Sinn macht

Stattdessen wird versucht, die bewihrte umlagefinanzierte gesetzliche Rente durch eine kapital-
gedeckte Siule, ein ,Generationenkapital“ (auch als , Aktienrente“ bezeichnet), zu erginzen und
diese sukzessive auszubauen. Dies wurde bereits — zweifellos auf Druck der FDP — im Koaliti-
onsvertrag festgehalten, wo formuliert wurde, dass die Koalitionire ,(...) zur langfristigen Stabi-
lisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetz-
lichen Rentenversicherung einsteigen (wollen). Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter
Fonds von einer unabhingigen offentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und
global anlegen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der Deutschen Rentenversicherung im
Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zufithren.*”

Abgesehen von der Tatsache, dass die Versorgung von Menschen auflerhalb der Erwerbstitigkeit
immer in einem realwirtschaftlichen Umlageverfahren erfolgt, also die Art der Finanzierung

6 Vgl hierzu bereits: Windhovel, Funke, Méller (2008). Zur grundsatzlichen Bedeutung der umlagefinanzierten Sdule der deutschen Al-
terssicherung vgl. Reuter (2000).

7 Koalitionsvertrag 2021-2025, S. 73.
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grundsitzlich nichts an den realen Problemen 4ndert,® wire ein solcher Umbau der Altersver-
sorgung zweifellos mit einer erheblichen Umlenkung von Finanzstrémen und damit Risiken
verbunden. Es wire einer ,Operation am offenen Herzen“ vergleichbar. Dies zeigen auch Be-
rechnungen des Bundesrechnungshofs. Der rechnet vor, dass die ersten aus Steuern finanzierten
10 Mrd. Euro nur der berithmte Tropfen auf dem heiflen Stein wiren. 44 Mrd. Euro miisste die
gesetzliche Rentenversicherung im Jahr 2036 zusitzlich aufbringen, um das Rentenniveau von
48 Prozent in diesem Jahr zu halten. Um dies aus der Rendite des Generationenkapitals zu
finanzieren, miisste bei einer angenommenen Kapitalrendite von 5 Prozent das angehiufte Ka-
pital, also der dann bestehende Kapitalstock, bis 2036 auf 876 Mrd. Euro angewachsen sein.® Das
wiirde bedeuten, dass in den kommenden 13 Jahren dem Fonds jihrlich rund 47 Mrd. Euro
zuflieffen miissten — und bis dahin auch keine Entnahmen getitigt werden diirften.

Wo sollen diese Milliardenbetrige aber bei ohnehin bestehenden Finanzierungsengpissen her-
kommen? Hierzu findet man seitens des Bundesfinanzministeriums folgende Erliuterung: ,Fi-
nanziert wiirde der Kapitalstock zum einen im Jahr 2023 aus im Bundeshaushalt bereitgestellten
Krediten des Bundes in Hohe von 10 Mrd. Euro. (...) Zum anderen konnte (sic!) sich die Aufsto-
ckung in den Folgejahren neben Darlehen auch aus Zuschiissen sowie bereits bestehenden Be-
teiligungen des Bundes speisen. Eine jihrliche Ubertragung von zusitzlichen Mitteln (sic!) fiir das
Generationenkapital wire moglich und sinnvoll. Uber die Art und den Umfang der jihrlichen
Mittelzufithrungen wird der Deutsche Bundestag entscheiden.“"®

Angesichts dieser vagen Hinweise seitens des Bundesfinanzministeriums, von dem die ganze
Initiative zum Generationenkapital ausgeht, und beim gleichzeitigen Bestreben des Finanzmi-
nisters, die Schuldenbremse ohne Riicksicht auf kontraproduktive Effekte einzuhalten, besteht die
grofle Gefahr, dass kiinftig der hohe Kapitalansparbetrag fiir das aufzubauende Generationen-
kapital auch aus Beitragsmitteln finanziert wird. Da dieses Geld dann nicht fiir laufende Bei-
tragszahlungen zur Verfiigung stiinde, wiren Leistungskiirzungen in der gesetzlichen Renten-
versicherung vorprogrammiert.”

Damit zeigt sich, dass die Operation ,am offenen Herzen“ der GRV nicht nur erhebliche finan-
zielle Mittel in der Zeit verschlingen wiirde, in der diese gerade fiir ihre Stabilisierung dringend

8 Eine Binsenweisheit, die als ,Mackenroth-These" bereits vor tiber 70 Jahren in die Auseinandersetzung tiber die Rentenfinanzierung
eingegangen ist. Vgl. zur umfassenden Diskussion und Bestatigung dieser These Reuter (2000), S. 558-563.

9 Vgl. Bundesrechnungshof (2023), S. 5f.
10 Bundesministerium der Finanzen (2023), S. 9.

11 Bis Redaktionsschluss lag das endgiltige Finanzierungskonzept noch nicht vor. Durch das Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 15. November 2023, demzufolge das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 mit Art. 109 Abs. 3, Art. 110 Abs. 2 und
Art. 115 Abs. 2 Grundgesetz (GG) unvereinbar ist, ist die Finanzierung noch unklarer geworden. Laut Handelsblatt vom 7.8.2023 wollte
der Bund statt den urspriinglich genannten 10 Mrd. Euro ab 2024 12 Mrd. Euro pro Jahr als Darlehen in das ,Generationenkapital" einzah-
len und diese Summe von Jahr zu Jahr um drei Prozent erhéhen. Zudem war geplant, Vermégenswerte des Bundes im Umfang von 15 Mrd.
Euro in das Generationenkapital zu tibertragen. Erste Berechnungen hatten allerdings bereits gezeigt, dass es vollig unrealistisch ist auf
diese Weise bis 2035 ein Generationenkapital in einer Héhe aufzubauen, dessen Rendite zu einer spiirbaren Dampfung des Anstiegs des
Rentenbeitragssatzes beitragen kann. Das Handelsblatt warnte sogar, dass das ,Generationenkapital”, wenn es schlecht lauft, zu einem ,Zu-
schussgeschaft” werden kann. Folge ware eine Be- statt eine Entlastung des Rentensystems - mit dann fatalen Folgen fiir Beitragszahlende
und Rentner*innen. Aktuell erfolgten weder fiir 2022 noch fiir 2023 Zuftihrungen zu einem Kapitalstock. Nach letzten bekannt geworde-
nen Informationen verzogert sich nun der Start des ,Generationenkapitals”, was die langfristig beabsichtigte finanzielle Wirkung weiter
infrage stellen wiirde.
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benétigt wiirde, sondern auch mit erheblichen Unwigbarkeiten und Risiken verbunden ist. Die
LAktienrente“ wiirde zudem zu einem Einfallstor fiir einen schleichenden Systemwechsel vom
bewihrten und sicheren Umlage- zum risikoreichen Kapitaldeckungsverfahren.

In der von gesetzlichen Regeln weitgehend beherrschten GRV zeigt sich sozialpartnerschaftliches
Handeln in der Sozialen Selbstverwaltung. Deren Vertreterinnen und Vertreter der beitragszah-
lenden Versicherten und Arbeitgeber nehmen zu rentenpolitischen Entwicklungen Stellung und
itben Einfluss aus.”

2.3 Wo Kapitaldeckung Sinn macht

Wihrend der Umbau der bewihrten umlagefinanzierten GRV in Richtung eines kapitalgedeckten
Systems keinen Sinn macht und skizzierte andere Losungsmoglichkeiten im Rahmen des beste-
henden Systems die deutlich besseren Alternativen darstellen, hat sich die Kapitaldeckung im
Rahmen der bAV bewihrt. Laut dem letzten Alterssicherungsbericht 2020" der Bundesregierung
ist die Zahl der aktiven Anwartschaften von 14,6 Mio. im Jahr 2001 auf 21,0 Mio. im Jahr 2019
deutlich gestiegen. Allerdings ist der Anstieg vor allem in den Jahren 2001 bis 2005 erfolgt und hat
in den letzten Jahren deutlich an Dynamik verloren. Ab 2009 kam die Niedrigzinsphase hinzu, die
die bAV vor erhebliche Probleme stellte. Arbeitgeber zeigten sich immer weniger bereit, fiir ihre
(neuen) Beschiftigten eine bAV abzuschlieflen, da diese mit Garantien hinsichtlich der Héhe der
spiteren Betriebsrenten verbunden waren. Garantien sind aber immer mit Kosten verbunden, die
in der Vergangenheit iiber die Renditen der Anlagen erwirtschaftet werden konnten, dies aber bei
minimalen Zinsen immer schwieriger bis unerreichbar wurde.

Mafgeblich fiir die Berechnung der Zinsen der produktanbietenden Lebensversicherungen ist der
sogenannte ,Hochstrechnungszins®, der 2022 auf 0,25 Prozent abgesenkt wurde und der fiir
Lebens- und Rentenversicherungen vorgibt, welche garantierte Verzinsung die Versorgungsein-
richtungen der bAV ihren Kunden maximal versprechen oder garantieren diirfen.

Mit einem Zinssatz von 0,25 Prozent lisst sich der gesetzlich vorgeschriebene Beitragserhalt bei
der Zusageart , Beitragszusage mit Mindestleistung“ (BZML) unter Beriicksichtigung der Kosten
aber nicht mehr darstellen und wird deshalb fiir Neuzusagen so gut wie nicht mehr angeboten.
Auch bei der ,beitragsorientierten Leistungszusage“ (boLZ) sinken aktuell die Garantien fiir
Neuzusagen auf unter 100 Prozent. Als neuer ,Standard“ werden zwischenzeitlich immer hiu-
figer lediglich 8o Prozent als garantiert genannt.

Insofern befiirchteten Arbeitgeber auf sie zukommende weitere Kosten bzw. mussten aufgrund
der Niedrigzinsphase zur Absicherung gegebener Garantien Riickstellungen vornehmen, die ihre
Bilanzen verschlechtern. Aufgrund dieser letztlich bei der Anlage fehlenden Kosten der Garantien
und mangels sinkender Renditen in der Kapitalanlage wurden auch die Betriebsrenten fiir die

12 So duBerte sich Alexander Gunkel, der alternierende Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung in der Bun-
desvertreterversammlung in Berlin am 7.12.2023 zur Frage des Beitrags der GRV zur Haushaltskonsolidierung wie folgt: ,Wenn der Gesetz-
geber jetzt die Rentenversicherung zur Haushaltskonsolidierung nutzt, dann beférdert er zwangslaufig auch Zweifel an der kiinftigen Ein-
haltung der Finanzierungszusagen des Bundes gegeniiber der Rentenversicherung. Damit schadet er dem Vertrauen in die Verlasslichkeit
der Zahlung der Renten." Vgl. Pressemitteilungen | Bundesvorstand: Bericht von Alexander Gunkel bei der Bundesvertreterversammlung |
Deutsche Rentenversicherung (deutsche-rentenversicherung.de).

13 Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales (2020), S. 138/139.
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Beschiftigten immer unattraktiver. Zunehmend stand nicht einmal mehr das eingezahlte Kapital
fiir die Rentenzahlungen zur Verfiigung, so dass Betriebsrenten zunehmend drohten, zu einem
Verlustgeschift fiir Beschiftigte wie Arbeitgeber zu werden.

Auf diese Entwicklung wurde, wie bereist eingangs erwihnt, mit dem Betriebsrentenstirkungs-
gesetz und der dort im Rahmen von SPM erméglichten vierten Zusageartim Rahmen der bAV, der
rBZ, reagiert. Arbeitgeber sind hier lediglich zur Zahlung von Beitrigen verpflichtet (,pay and
forget”). Eine bestimmte Mindestleistung oder Garantie iiber die Hohe der spiteren Rentenleis-
tungen entfillt fiir den Arbeitgeber wie fiir die durchfithrende Einrichtung (Pensionskasse, Pen-
sionsfonds, Direktversicherung). Um dennoch Sicherheit in das System zu bringen, hat der Ge-
setzgeber vorgesehen, dass diese Zusageart nur im Rahmen eines sogenannten SPM méglich ist
und gleichzeitig bestimmte Mindestbedingungen eingehalten werden miissen. So muss ein Ta-
rifvertrag zwischen den Tarifvertragsparteien abgeschlossen werden, diese miissen sich an der
,Durchfithrung und Steuerung” beteiligen und hierbei bestimmte Mindestbedingungen einhal-
ten.

Auf diese Weise konnen die Chancen, die der Kapitalmarkt zweifellos bietet, in der 2. Siule der
Altersversorgung genutzt werden, ohne Eingriffe in die bewdhrte Umlagefinanzierung der GRV
vornehmen zu miissen. Sicherheit und Stabilitit in der Altersversorgung blieben erhalten,
Chancen der Kapitaldeckung wiirden genutzt.

Auch wenn die Europiische Zentralbank (EZB) im Juli 2023 zum neunten Mal in Folge eine
Erhohung des Leitzinssatzes auf nun 4,25 Prozent beschlossen hat, bedeutet das keinesfalls, dass
Garantiezinsen in der alten Welt der bAV schnell wieder ansteigen und damit sich die entstan-
denen Probleme in den alten Zusagearten wieder auflosen. Zwar diirfen Versicherungsunter-
nehmen und Pensionsfonds den zur Kalkulation der Primien verwendeten Garantiezins grund-
sitzlich frei wihlen, allerdings bildet der bereits erwihnte Hochstrechnungszins eine Obergrenze.
Und iiber diesen entscheidet das Bundesfinanzministerium, das dabei neben dem allgemeinen
Zinsniveau auch die wirtschaftliche Situation der Versicherungsbranche und die jihrlichen
Empfehlungen der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und der Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) beriicksichtigt. Da der Héchstrechnungszinssatz seit 1994 von
einstmals 4,0 Prozent bis Januar 2022, also iiber einen Zeitraum von 28 Jahren, in acht Schritten
kontinuierlich auf 0,25 Prozent gesenkt wurde, ist mit seinem schnellen Wiederanstieg auf frithere
Werte kaum zu rechnen. Vor dem Hintergrund eines deutlich héheren Zinsniveaus, aktueller
volkswirtschaftlicher Prognosen sowie unter Beriicksichtigung der Inflationsentwicklung hilt je-
doch die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) einen Hochstrechnungszins fiir Neuvertrige in der
Lebensversicherung in Hohe von 1,0 Prozent ab 2025 fiir angemessen. Damit wiirde der vom
Bundesfinanzministerium festzulegende Hochstrechnungszins zum ersten Mal seit 1994 stei-
gen."

14 Pressemeldung der Deutschen Aktuarvereinigung vom 30.11.2023, vgl. Seiten - Meldung (aktuar.de)
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3 Sozialpartnerschaftlichkeit in der Altersversorgung

Die GRV erhebt Beitrige und gewihrt Leistungen nach den Regelungen des Sechsten Sozialge-
setzbuches (SGB VI), deren Normen im Gesetzgebungsverfahren von Bundestag und Bundesrat
verabschiedet werden. Mafdgeblich sind die politischen Wertvorstellungen der jeweils regierenden
Parteien. Daneben entscheiden die Organe der Sozialen Selbstverwaltung tiber den Haushalt, die
hauptamtliche Fithrung der Triger der Rentenversicherung iiber die Leistungen, die nicht ge-
setzlich fixiert sind. Beide geben Impulse fiir die Entwicklung der Altersversorgung.

In der bAV werden Leistungen vom Arbeitgeber an die Arbeitnehmer*innen entweder unmittelbar
oder mittelbar durch Einschaltung eines externen Versorgungstrigers zugesagt. Dabei unterliegt
das ,ob“ einer vom Arbeitgeber finanzieren bAV seiner Entscheidungsfreiheit, das ,wie“ hingegen
einer (in Teilen auch erzwingbaren) Mitbestimmung. Bei arbeitnehmerfinanzierter bAV sieht das
Betriebsrentenrecht hingegen einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung vor.

Einen neuen Ansatz bieten die 2018 neu eingefithrten SPM. Das Gesetz sieht vor, dass sich, wie
bereits erwihnt, die Tarifvertragsparteien an der ,Durchfithrung und Steuerung“ von SPM be-
teiligen miissen.” Durch das Gebot der aktiven Beteiligung soll die Kompetenz und Verantwortung
der Tarifvertragsparteien bei der Ausgestaltung und Uberwachung der rBZ auf Dauer genutzt
werden. ,Sie haben einen Konzeptions- und einen nachgelagerten Uberwachungsauftrag.“®
Damit hat der Gesetzgeber eine neue Qualitit der Sozialpartnerschaftlichkeit geschaffen, ohne die
Aufgaben der Sozialpartner*innen legal zu definieren oder sie im Detail zu beschreiben. Sie
werden nun von den Akteur*innen mit Leben gefuillt.

Im Weiteren wird die Systematik der SPM an den Schnittpunkten der Sozialpartnerschaftlichkeit
dargestellt. Diese sind zum einen die Finanzierung der bAV und die Inhalte der ,Durchfithrung
und Steuerung*.

4 Die Systematik von Sozialpartnermodellen
4.1 Zur Genese des ersten Sozialpartnermodells'’

Die Sozialpartner, bestehend aus der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der In-
dustriegewerkschaft IGBCE einerseits, dem Konzern Uniper SE, dem Arbeitgeberverband ener-
gie- und wasserwirtschaftlicher Unternehmungen e.V. (AVEW) und der Arbeitgebervereinigung
Bayerischer Energieversorgungsunternehmen e.V. (AGV Bayern) andererseits, verstindigten sich
Ende Mai 2022 erstmalig auf einen gemeinsamen unternehmensbezogenen Verbandstarifvertrag.
Als durchfithrende Einrichtung einigten sich die Beteiligten auf den Metzler Sozialpartner Pen-
sionsfonds AG (MSPF), dessen Pensionsplan Metzler rBZ 1 von der BaFin Ende September 2022
die erforderliche Unbedenklichkeitserklirung antragsgemifl erhielt. Der Sozialpartnerbeirat
konstituierte sich am 7. 11. 2022 und nahm seine Arbeit auf, das erste SPM ging zum 1.1.2023 an

15 Vgl. § 21 Abs. 1 BetrAVGC.
16 Hofer etal. (2022), § 21 Rn. 1.

17 Vgl. hierzu ausfiihrlich Kerschbaumer (2022).
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den Start. Die Initiative war hierbei von den Beschiftigten ausgegangen, die ihre bereits beste-
hende arbeitgeberfinanzierte bAV, aufkommensneutral fiir den Arbeitgeber, rentierlicher ge-
stalten und dazu die neue Gestaltungsmoglichkeit eines SPM nutzen wollten.

4.2 Die Finanzierung

Fiir die beteiligten Gewerkschaften hatte es von Beginn an eine hohe Prioritit, im Rahmen des
SPM eine substantielle finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers zu tarifieren. Mit dem ,Tarif-
vertrag reine Beitragszusage” (TV rBZ) des ersten SPM ist es gelungen, mehrere arbeitgeberfi-
nanzierte Beitréige zu vereinbaren. Der tarifliche Arbeitgeberbeitrag besteht aus:

(1) einem Grundbeitrag in Hohe von 2 Prozent des regelmifligen Bruttojahresgehalts,

(2) einem Matchingbeitrag (1/3 des Grundbeitrags), abhingig von einem Mindesteigenbeitrag
der Mitarbeitenden durch Entgeltumwandlung sowie

(3) einem Kosten- und Sicherungsbeitrag, insgesamt 7 Prozent der geleisteten Beitrige.

4.3 Sicherheit durch einen sozialpartnerschaftlich gestalteten kollektiven Sparprozess'®

Hohe Garantien und hohe Renditen schliefRen sich in Zeiten eines volatilen Zinsumfeldes aus.
Grund dafiir ist, dass hohe Garantien sichere Anlagen erzwingen, die aktuell trotz wieder stei-
gender Zinsen, aber noch verharrendem Hochstrechnungszins bei 0,25 Prozent allenfalls eine
minimale Rendite abwerfen. Garantien sind aber nicht der einzige Weg, um Sicherheit zu errei-
chen. Vielmehr kann Sicherheit dort, wo Garantien nicht gegeben werden (diirfen), auch durch
neue, die Volatilitit des Versorgungsvermogens abmildernde und durch Sicherungsbeitrige der
Arbeitgeber finanzierte Puffer-Mechanismen erreicht werden. Im ersten SPM wurde deshalb ein
kollektiver Sicherungspuffer vereinbart, gespeist durch die o.g. Sicherungsbeitrige der Arbeitge-
ber.

Aufgrund des Verbots von Garantien im SPM kénnen Rentenhshen nach Ubergang in die Ren-
tenphase folgerichtig nicht mehr ,sicher” bis zum individuellen Lebensende gezahlt werden,
sondern unterliegen gegebenenfalls einer Volatilitit, die im Wesentlichen durch den Kapitalmarkt
positiv wie negativ beeinflusst wird. Technisch und real liegt das Kapitalanlagerisiko somit bei den
Versorgungsberechtigten.

Im Vergleich zu Zusagen aus vergangenen Jahr(zehnt)en, die eine Garantie von oftmals vier
Prozent und dariiber versprachen, sind Garantien seit Jahren nur noch gering. Um diese hohen
Zinsen aus der Vergangenheit finanzieren zu konnen, werden neu eintretenden Beschiftigten
allenfalls nur noch niedrig verzinste Produkte angeboten. Damit Versicherungen ihre Altersvor-
sorgeprodukte verkaufen kénnen, wird den Versicherten dann eine Uberschussbeteiligung in
Aussicht gestellt — nie garantiert —, die die geringen Zinsen ausgleichen soll. Auch zeigt die Praxis,
dass seit einiger Zeit Produkte mit einer abgesenkten Garantie (diese bezieht sich dann nur noch
auf 8o oder 9o Prozent der eingezahlten Beitrige) angeboten werden.

Es erstaunt deshalb nicht, dass Simulationen etwa seitens durchfiithrender Einrichtungen zeigen,
dass bei gleicher Beitragshistorie die Rentenh6he im SPM nahezu doppelt so hoch sein kann wie

18 Ausfiihrlich dazu: Kerschbaumer, Reuter et al. (2022).
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zuletzt in der klassischen Lebensversicherung mit der Restriktion eines geringen Garantiezinses.
Abgesehen von Chancen im Kapitalaufbau ergeben sich allerdings auch Risiken in der Renten-
bezugsphase — einmal bereits mitgeteilte Rentenhshen kénnen und miissen gesetzlich vorge-
schrieben reduziert werden, wenn das kollektive Rentnervermégen zur Finanzierung der bar-
wertigen zukiinftigen Rentenzahlungen nicht mehr ausreicht. In einem positiven Kapitalmarkt-
umfeld besteht allerdings auch die Moglichkeit, dass die zu Anfang mitgeteilte Rente nach oben
angepasst wird.

Die Tarifierung eines Sicherungsbeitrags als Kompensation der entfallenden Arbeitgeberhaftung
war einer der zentralen Punkte fiir die Verhandlung der rBZ. Dieser kollektiv angelegte Betrag
sorgt fiir Sicherheit durch Pufferbildung.

Oskar Goecke verglich die Pufferbildung in seiner Stellungnahme als Sachverstindiger bei der
offentlichen Anhorung zum Gesetzentwurf des BRSG am 27.3. 201y anschaulich mit dem System
einer Talsperre:

,Dieser Mechanismus dhnelt dem einer Talsperre. Zweck der Talsperre ist es, eine stabile und
gleichmiflige Wasserversorgung zu gewihrleisten. In Zeiten mit hohen Niederschligen steigt der
Wasserstand, in Zeiten der Trockenheit wird die Wasserversorgung durch Entnahmen aus der
Talsperre sichergestellt. Der Vergleich zur Talsperre macht auch deutlich: So wie eine Talsperre
keinen zusitzlichen Regen erzeugen kann, so wird auch der Sicherheitspuffer keine zusitzlichen
Kapitalertrige generieren. Auch ist klar, dass die Entnahmen aus dem Sicherheitspuffer mit Be-
dacht zu erfolgen haben.“"

Reicht das vorhandene kollektive Rentnervermégen nicht mehr aus, um den Barwert der Ren-
tenzahlungen zu finanzieren (Kapitaldeckungsgrad unter 100 Prozent), so muss die Rente gekiirzt
werden. Die Kiirzung wird so weit vorgenommen, bis der kollektive Kapitaldeckungsgrad wieder
bei 100 Prozent liegt. Zur Reduktion der Kiirzung wird im ersten SPM der vom Arbeitgeber
finanzierte Sicherungspuffer verwendet. Der vorhandene Puffer wird nur so lange verwendet, bis
die vorgesehene Hohe der Rentenzahlungen wieder méglich ist. Dabei entscheidet der Sozial-
partnerbeirat, welcher Betrag des Sicherungspuffers genutzt wird, um die temporire Gewihrung
einer Ausgleichzahlung zur vollstindigen oder teilweisen Minderung der Rentenkiirzung zu er-
méoglichen. Dabei soll der Sicherungspuffer sehr schonend verwendet werden, indem er nicht
lebenslang eine Rentenkiirzung gegenfinanziert, sondern nur so lange, bis der Kapitalmarkt die
vorhandene Liicke wieder geschlossen hat und die Mittel faktisch nicht mehr benétigt werden.

Wenn finanzielle Mittel aus dem Sicherungspuffer iiber lingere Zeitrdume nicht benstigt werden
und durch die laufenden Zahlungen des Sicherungsbeitrags die im ersten SPM vereinbarte
Obergrenze des Sicherungspuffers erreicht wird, werden die weiteren von den Arbeitgebern ge-
leisteten Sicherungsbeitrige als zusitzliche Arbeitgeberbeitrige direkt den Konten der Versor-
gungsberechtigten in der Ansparphase gutgeschrieben. Damit bleibt Kapital nicht ,,ungenutzt“ im
System, sondern kommt zeitnah den Versorgungsberechtigten wieder zugute. Diese auf der Bei-
tragsebene geregelte Obergrenze bietet zusitzliches Potenzial, das angesprochene deutlich hhere
Niveau der Startrente nochmals signifikant zu erhshen.

19 Deutscher Bundestag (2017a), S. 45.
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4.4 ,Durchfiihrung & Steuerung” im Sozialpartnerbeirat

Ein wesentlicher Aspekt des SPM ist das vom Gesetzgeber normierte Gebot der aktiven Mitwir-
kung der Sozialpartner an der , Durchfithrung und Steuerung“ der rBZ, der sozialpartnerschaft-
liche Kern des SPM. Die Zusammenarbeit der Sozialpartner erfolgt dabei auf Basis von gegen-
seitigem Vertrauen und Offenheit. Dies zeigt sich an vielen Stellen, die im Tarifvertrag festge-
schrieben sind. Dabei gestalten sie insbesondere die Kapitalanlage wesentlich mit und tiberwachen
im Interesse der Beschiftigten und Versorgungsempfinger die durchfithrende Einrichtung. In der
Geschiftsordnung des Sozialpartnerbeirats (GO SPM) sind die Einzelheiten der Aufgaben des
parititisch besetzten Sozialpartnerbeirats festgeschrieben. Dieser startet zu Beginn mit je drei
Vertretern von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Der Vorsitz wechselt jihrlich.

Der Beirat hat laufenden Zugang zum Performance-Reporting der durchfithrenden Einrichtung
und wird regelmifig iiber den Bestand des Sicherungsvermogens, iiber die Kapitalanlagestrategie
und die Steuerungsparameter informiert.

Seine Aufgaben nimmt der Sozialpartnerbeirat unter anderem im Rahmen der in dem Pensi-
onsplan benannten Steuerungsparameter wahr. Diese sind insbesondere

— die strategische Asset-Allokation,

— die erwartete Rendite aller Asset-Klassen,
— historische Fixings des Kapitalindex,

— der Zieldeckungsgrad und

— die Verwendung der Sicherungsbeitrige.

4.5 .Andocken” an bestehende Sozialpartnermodelle

Ziel der Idee von SPM ist eine deutliche Verbesserung der Verbreitung der bAV in die Fliche. Eine
der spannendsten Fragen, die aktuell im Fachdialog bAV diskutiert werden, ist die Einschligigkeit
von Tarifvertrigen. Das geltende Betriebsrentenrecht sieht in § 24 BetrAVG vor, dass nichttarif-
gebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer*innen ,die Anwendung der einschligigen tariflichen
Regelung vereinbaren“ konnen. Einschligig ist der Tarifvertrag, der in raumlicher, zeitlicher und
personlicher Hinsicht gelten wiirde, wenn die Parteien tarifgebunden wiren. Das bedeutet aber,
dass, wenn es keinen entsprechenden SPM-Tarifvertrag gibt, der diese Voraussetzungen erfiillt,
ein ,Andocken“ nichttarifgebundener Arbeitgeber und Arbeitnehmer*innen und damit die Ver-
breitung der bAV fiir in dieser Branche Beschiftigte nicht moglich ist.

Folgt man jedoch der Intension des Gesetzgebers, dann wire unter einem einschligigen Tarif-
vertrag ein solcher zu verstehen, der im festgelegten Organisationsbereich der jeweils vertrags-
schliefenden Gewerkschaft liegt und die dort abgestimmten brancheniibergreifenden Kriterien
an SPM erfiillt. Vor diesem Hintergrund hat das BMAS im Rahmen eines Satzungsmodells den
Vorschlag entwickelt, das Dritte sich kiinftig an bestimmten SPM beteiligen kénnen, wenn sie in
den Organisationsbereich der tragenden Gewerkschaft fallen und diese der Aufnahme zustimmt.
Dartiber wird im anstehenden Gesetzgebungsverfahren zu beraten sein.

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung | DIW:Berii-|92. dahrgang | 04.2023

165



166

Sozialpartnerschaftlich gestaltete Altersversorgung

5 Fazit und Ausblick

Die Idee der rBZ, mit chancenreicheren Anlageméglichkeiten spiter hohere Betriebsrenten zu
erreichen, dabei die Durchfithrung und Steuerung von SPM sozialpartnerschaftlich zu gestalten,
muss sich nun beweisen.

Grundsitzlich kénnte die Stirkung der bAV im Rahmen von SPM einerseits und die gleichzeitige
von der Politik beabsichtigte Férderung des privaten Sparens in der dritten Siule der Altersver-
sorgung andererseits zu einem Spannungsverhiltnis fithren. Denn klar ist, dass die finanziellen
Mittel der meisten Beschiftigten allenfalls fiir eine der beiden Siulen auflerhalb der GRV aus-
reichen.

Aus Arbeitnehmer*innensicht ist die bAV zweifellos die bessere Alternative zur dritten, privaten
Sdule. Nicht nur, dass Arbeitgeber an der Finanzierung mafdgebend beteiligt werden konnen,
realistischere Sterbetafeln gelten, die Kosten geringer und die Gestaltungsmoglichkeiten vielfil-
tiger und transparenter sind. Sparen in grofen Kollektiven ist auch immer renditestirker. Zudem
hat der Gesetzgeber ein breites Instrumentarium an Férdermoglichkeiten geschaffen. Es ist zu
hoffen und zu wiinschen, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber(verbinde) das Angebot sozial-
partnerschaftlich gestalteter Altersversorgung annehmen, damit insbesondere Beschiftigte, die
heute noch keine oder nur geringe Anwartschaften auf eine bAV haben, auf diese Weise eine
Aufstockung ihrer gesetzlichen Rente erfahren.

SPM sind auf Dauer angelegte Sparprozesse und damit insbesondere fiir jiingere Beschiftigte
interessant. So zeigt die Jugendstudie der MetallRente 2022°°, dass junge Erwachsene im Alter von
17 bis 277 Jahren wesentlich stirkeren Wert auf Rendite legen. Danach wiirden sich 577 Prozent fiir
eine Altersvorsorge entscheiden, bei der sie die Chance auf eine hshere Rente haben, auch wenn
sie dafiir auf eine garantierte Verzinsung verzichten miissen.

Auch aus Arbeitgebersicht stellen SPM eine attraktive Moglichkeit dar, eine neue zeitgeméfie bAV
anzubieten. Viele Unternehmen erachten die bAV personalpolitisch als sehr wichtig und mochten
ihre Attraktivitit am Arbeitsmarkt gerade in Zeiten des Arbeits- und Fachkriftemangels erhéhen.
Zudem zeigen Erfahrungen anderer Linder, die zwischenzeitlich auf eine garantiefreie bAV set-
zen, die als ,Defined Contribution Plans“ anerkannt ist und keine bilanzielle Wirkung entfaltetet,
eine steigende Bereitschaft von Unternehmen, eine bAV fiir ihre Beschiftigten anzubieten. Mit
der rBZ ist nun ein Rahmen geschaffen, der sowohl Personal- wie Bilanzpolitik beriicksichtigt und
gleichzeitig eine attraktive Altersversorgung insbesondere fiir wenig oder noch nicht versorgte
Berufsgruppen moglich macht.

Mit dem anstehenden Gesetzgebungsverfahren als Ausfluss des sozialpartnerschaftlich gestalte-
ten Dialogprozesses zur bAV kann eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen der bAV
erreicht werden. Ziel ist durch eine einfache Nutzung bestehender SPM durch andere Branchen
bzw. Unternehmen eine weitere Verbreiterung der bAV in Deutschland zu erreichen.

20 Vgl. Hurrelmann, Karch, Traxler (Hg.) (2022).
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Abkiirzungsverzeichnis

AGVBayern Arbeitgebervereinigung Bayerischer Energieversorgungsunternehmen e.V.

AVEW
BaFin
bAV
bolZ
BZML
DAV
EZB
GO SPM
GRV
KMU
MSPF
PAV
rBZ
SGB VI
SPM
TV rBZ

Arbeitgeberverband energie- und wasserwirtschaftlicher Unternehmungen e.V.
Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht

betriebliche Altersversorgung

beitragsorienteierten Leistungszusage

Beitragszusage mit Mindestleistung

Deutsche Aktuarvereinigung

Europiische Zentralbank

Geschiftsordnung des Sozialpartnerbeirats

Gesetzliche Rentenversicherung

Klein- und mittelgrofle Unternehmen

Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG

private Altersvorsorge

reine Beitragszusage

Sozialgesetzbuch VI — Das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung
Sozialpartnermodell

Tarifvertrag reine Beitragszusage

Vierteljahrshefte zur Wittschaftsforschung | DIW Berlin | 92. Jahrgang | 04.2023



	Judith Kerschbaumer und Norbert Reuter:
Sozialpartnerschaftlich gestaltete Altersversorgung
	1 Einleitung
	2 Umlagefinanzierung versus Kapitaldeckung – Potenziale und Grenzen
	2.1 Die aktuelle Lage
	2.2 Wo Kapitaldeckung keinen Sinn macht
	2.3 Wo Kapitaldeckung Sinn macht

	3 Sozialpartnerschaftlichkeit in der Altersversorgung
	4 Die Systematik von Sozialpartnermodellen
	4.1 Zur Genese des ersten Sozialpartnermodells
	4.2 Die Finanzierung
	4.3 Sicherheit durch einen sozialpartnerschaftlich gestalteten kollektiven Sparprozess
	4.4 „Durchführung & Steuerung” im Sozialpartnerbeirat
	4.5 „Andocken” an bestehende Sozialpartnermodelle

	5 Fazit und Ausblick
	Literaturverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis


